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Wussten Sie schon - von unserem schönen Ortsteil Rohrau können Sie den Schönbuchtum 
erwandern.
 - Egal ob Sie mit dem Bus, dem PKW, dem Fahrrad oder zu Fuß nach Rohrau kommen, vom 
Parkplatz an der Schönbuchhalle finden Sie schattige Wanderwege zur neuen Attraktion 
(eröffnet 2018) im Schönbuch. Hochgefühle und herrliche Ausblicke erwarten Sie dort. Mit 
35 m Höhe bietet der Turm einen weiten Blick über die Ebenen von Hecken- und Korngäu, 
große Teile des Schönbuchs, die Schwäbische Alb sowie den Schwarzwald.
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Sommerzeit ist Wanderzeit!
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EINE DOSE DIE IHR LEBEN  
RETTEN KANN! 
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RATHAUS AKTUELL

GÄRTRINGER SOMMERFERIENPROGRAMM 2020 

                                  
 

                          
 

  In der Gemeindeverwaltung Gärtringen und im Rathaus Rohrau ist das Ferien-   
  programm mit Anmeldung als Flyer ausgelegt. Das Programm ist zum Anschauen  
  und Herunterladen unter www.gaertringen.de/startseite veröffentlicht. Auskünfte:  
 Referat Kinder/Jugend/Familie Mail: kunst@gaertringen.de Tel. 07034/923113. 
 
 

       PROGRAMMÜBERSICHT: 
 

  WIKINGERSCHACH. Referat Kinder/Jugend/Familie. 13.8.2020, 10 Uhr-11.30 Uhr. Die 
Spieler versuchen, jeweils die Holzklötze der Gegenpartei mit Wurfhölzern umzuwerfen. 
Der König muss zuletzt getroffen werden. Ab 10 Jahre.      

 

  SERVIETTENTECHNIK-SERVIETTENDRUCK AUF GLÄSER!  
Harmonika-Spielring Rohrau. 15.8.2020, 14 Uhr-15.30 Uhr. Ab Klasse 2. 

 

  THEATERKURS. Galli Theater Backnang. 17.8.-20.8.2020, 10 Uhr-13 Uhr. Jeder kann sein 
Talent einbringen und findet die zu ihm passende Rolle. Als Grundlage dient ein Märchen-
stück, zu denen es eigens getextete und komponierte Musiken gibt. 8 bis 13 Jahre. 

 

  BASEBALL CAMP HBG. WANDERERS.  
19.8.-21.8.2020, 10 Uhr-16 Uhr. 7 bis 15 Jahre. 

 
 

  BESUCH BEI DER FEUERWEHR GÄRTRINGEN. 21.8.2020, 14 Uhr-17 Uhr oder 
11.9.2020, 14 Uhr-17 Uhr. Mit Spiel und Spaß die Feuerwehr erleben. 10 bis 14 Jahre. 

 

  GRAFFITI-WORKSHOP. Maximilian Frank, Streetart-Künstler, Referat Kinder/Jugend/ 
Familie. 22.8.2020, 13 Uhr-18 Uhr. Wir erstellen Schriftzüge, Zeichen, Graffiti. Ab 12 Jahre.             

 

  RADTOUR ZUM PUMPTRACK DEUFRINGEN. Referat Kinder/Jugend/Familie. 
25.8.2020, 10 Uhr-13 Uhr. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Dirtbahn nach Deufringen.  
Ab 12 Jahre.      

 

  WIR DREHEN EINEN KRIMI. Andreas Harr, Weil im Schönbuch. 26.8.-27.8.2020, 9 
Uhr-13 Uhr. Wer möchte Gangster sein, wer sieht sich eher in der Detektivbande? Auch 
Reporter, Polizisten oder Zeugen werden in unserem ganz speziellen Corona-Krimi 
auftreten. 10 bis 14 Jahre. 

 

  RUND UMS FAHRRAD–FAHRRADTRAINING FÜR KINDER. Verkehrsprävention 
Polizeipräsidium Ludwigsburg. 1.9.2020, 9.30 Uhr-12 Uhr oder 2.9.2020, 9.30 Uhr-12 Uhr. 
Es wird ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, Regeln im Straßenverkehr erklärt und auf 
dem Platz geübt. Was muss an meinem Rad dran sein? Was ist beim Fahrradhelm zu 
beachten? 8 bis 12 Jahre. 

 

  KINDERFERIENTAGE SEEFAHRER. Württembergischer Christusbund 7.9.-9.9.2020. 
Wir haben tolle Lieder, spannende Geschichte aus der Bibel und viel Spaß und Action. Klasse 
2 bis Klasse 6. 

 Plakat: Gemeinde
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Anmeldung und Informationen
unter jugend@mv-gaertringen.de

Nach deiner BLOCKFLÖTENAUSBILDUNG
oder ab 8 Jahren hast Du die WAHL

ZWISCHEN VERSCHIEDENEN INSTRUMENTEN

NEUE BLOCKFLÖTENKURSE

 Plakat: Musikverein Gärtringen

 Plakat: Harmonika-Spielring Rohrau e.V.

EINE DOSE DIE IHR LEBEN  
RETTEN KANN! 

                                   
  
 

                          Im Notfall sind zwei Dinge besonders wichtig:  
            Geschwindigkeit und die nötigen Informationen     
            über den erkrankten/verunfallten Patienten. 

 

                                          So funktioniert es: 
 

Alle wesentlichen persönlichen Informationen werden auf dem 
vorhandenen Infoblatt notiert und in der Dose verwahrt.  
 

Diese wird so deponiert, dass die Helfer sie schnell finden können:  
in der grünen SOS Notfalldose in der Innentür des Kühlschrankes. 
Die mitgelieferten Aufkleber kommen an die Innenseite der 
Wohnungstür und am Kühlschrank, dann wissen die Helfer sofort, 
dass eine solche Dose vorhanden ist.  
 

Nach Abstimmung mit den Rettungsdiensten / Notärzten möchte  
der  Gärtringer Seniorenrat diesen „sinnvollen Helfer den Bürgern 
anbieten. 
 

Die SOS - Notfalldose kann für 2 €uro an folgenden 
    Stellen erworben werden: 
 

-  Edeka Markt Weinle                             -  Gemeinde Gärtringen 
-  Marktapotheke         -  Sonnenapotheke 
-  Steinhofs Fitness-Studio      

 Plakat: Gemeinde

 Plakat: DRK Gärtringen



Diese Seite wird nur im  
gedruckten Amtsblatt angezeigt.
Mögliche Ursachen sind gesetzliche Vorgaben oder 
Premiuminhalte für Print-Abonnenten

Betriebe der Nussbaum Medien
Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb
www.nussbaum-medien.de
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NotdieNste
•	Ärztlicher Notfalldienst sindelfingen
am Krankenhaus Sindelfingen, Arthur-Gruber-Str. 70, 71065 
Sindelfingen Montag-Donnerstag: 18-22 Uhr, Freitag: 16-22 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8-22 Uhr.
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 - 96589700 oder docdirekt.de
•	Ärztlicher Notfalldienst Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25, 71083 Herrenberg, 
Fr. 16-22 Uhr, Sa., So., Feiertag: 8-22 Uhr , ab 22 Uhr Krankenhaus-
ambulanz Herrenberg. Patienten können ohne telefonische Voran-
meldung in die Notfallpraxis kommen. Achtung: Neue Rufnummer 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige Hausbesu-
che des Bereitschaftsdienstes: Kostenfreie Rufnummer 116117
•	Ärztliche Notfallpraxis Böblingen – (Kinder) 01806 070310
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120, Mo. – Fr.: 19.00 - 22.00 Uhr, 
Samstag: 8.30 - 22.00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 8.30 – 22.00 Uhr, 
(falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) Telefonische An-
meldung ist nicht erforderlich!
•	Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  0711/78 77 722 
Kassenärztliche Vereinigung  www.kzvbw.de
Baden-Württemberg 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen.
•	Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen 01806 071122
ab 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet.
Augenärztliche Notfallpraxis, Katharinenhospital Augenklinik, 
Kriegsbergstr. 60, Haus K, 70174 Stuttgart, Öffnungszeiten: 
Fr.: 16-22 Uhr, Wochenende/Feiertage: 9-22 Uhr
•	HNo-ärztlicher Notfalldienst 01806 070711
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-
Straße 5, Gebäude 600, Tübingen, Sa., So. und Feiertag: 8-22 Uhr, 
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kommen
•	Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft 07034 923191
•	  Landratsamt Böblingen/Amt für soziales und teilhabe/ 

sozialer dienst im Bereich Gärtringen 07031/663-1382, 
a.steinhilber@lrabb.de

Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren.
•	Landratsamt Böblingen/Amt für soziales und teilhabe 

07031/663-3366
Informations-und Beratungstelefon für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung,deren Angehörige, Freunde und Nach-
barn. Montag bis Freitag von 9 -17 Uhr. Das Gespräch ist ano-
nym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
•	  Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 

im Landkreis Böblingen 
 07031/6596401, www.hospizdienstbb.de 

Max-Eyth-Straße 23, 71088 Holzgerlingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben
•	Beratungsstelle für schwangere: 07031/663-1717
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
•	Beratungsstelle für Partnerschaft: 07031/678005
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Partner-
schafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung und Kinder-
wunsch), Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen
•	thamar-Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 07031/222066
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
•	 informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 
 07031/663-1331
•	Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt: 
 07031/632808, 07031/222066
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen, Mo., Di. und Do. 10- 
13 Uhr, Mi. 13-16 Uhr, nachts ab 20 Uhr sowie am Wochenende 
und an Feiertagen rund um die Uhr
•	MoBiLe – Management von Beruf und Familie: 
 07031/663-1928
•	Giftnotrufzentrale Freiburg Notfall immer über die tel.: 112
Vergiftungsinformationszentrale: 0761/19240

  Ausgenommen von der Maskenpflicht sind: Personen, de-
nen das Tragen einer Maske  aus gesundheitlichen oder aus 
sonstigen Gründen unzumutbar ist. Ebenso ausgenommen 
sind Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Besu-
cher oder Kunden aufhalten. Keine Maskenpflicht besteht in 
Praxen, sofern die Behandlung das Ablegen der Maske erfor-
dert. Ebenfalls besteht keine Maskenpflicht, wenn man in ei-
nem Geschäft gastronomische Dienstleistungen in Anspruch 
nimmt (z.B. Kaffeetrinken beim Bäcker). die Maskenpflicht 
entfällt auch dann, wenn ein anderweitiger mindestens 
gleichwertiger schutz für andere Personen gegeben ist.

2. Allgemeine Abstandsregelung
  Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrich-

tungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines Mindestab-
stands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.

  im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen 
Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht 
die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumut-
bar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen er-
forderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender 
Infektionsschutz gewährleistet ist.

  Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen und Kindertages-
stätten.

3. Ansammlungen
  Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt.
  Ausgenommen von der Untersagung sind Ansammlungen, 

wenn die teilnehmenden Personen ausschließlich
1. in gerader Linie verwandt sind,
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder
3.  dem eigenen Haushalt angehören,
einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner. 
Die Untersagung gilt ferner nicht für Ansammlungen, die 
der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäfts-
betriebs oder der sozialen Fürsorge dienen.

4. Versammlungen
  Versammlungen die der Wahrnehmung der Versammlungs-

freiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen be-
stimmt sind, sind nach den Maßgaben der Corona VO er-
laubt. Die Teilnehmer haben untereinander und zu anderen 
Personen, wo immer möglich, im öffentlichen Raum einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

  Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes kön-
nen verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen an-
derweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht sichergestellt 
werden kann.

5. Veranstaltungen

 Untersagt sind

  Veranstaltungen mit über 500 teilnehmenden bis ein-
schließlich 31. Oktober 2020.

  Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte 
und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht.

  Untersagt sind tanzveranstaltungen mit Ausnahme von 
Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und –proben.

  Wer eine Veranstaltung abhält, hat die jeweils in der Coro-
na-Verordnung regulierten Hygieneanforderungen, einzu-
halten, ein Hygienekonzept gemäß der Corona VO zuvor 
zu erstellen und eine Datenerhebung entsprechend der 
Corona-VO durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnah-
meverbot für Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit ei-
ner infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, sie 
Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tempera-
tur aufweisen. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Ar-
beitsschutzanforderungen nach der Corona-VO einzuhalten.

  Bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Teilneh-
menden muss kein Hygienekonzept nach der Corona-Ver-
ordnung erstellt werden.
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6.  Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glau-
bensgemeinschaften zur Religionsausübung sowie Veran-
staltungen bei todesfällen

  Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen von Kirchen 
sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religions-
ausübung sind nach den Maßgaben der Corona-VO zulässig.

  Das Kultusministerium regelt durch Rechtsverordnung Vor-
gaben zum Infektionsschutz und sonstige ausführende Re-
gelungen für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, 
ferner für alle Bestattungen, totengebete sowie rituelle 
Leichenwaschungen.

  Diese Vorschriften sind zwingend zu beachten! Auf einen 
ausführlichen Abdruck an dieser Stelle wurde aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet.

ii. einreisequarantäne bei einreise aus Risikogebieten

  Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiter einzudäm-
men, müssen sich Personen, die aus einem Risikogebiet 
nach Baden-Württemberg einreisen, bei der zuständigen 
ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes (in der Regel 
beim ordnungsamt der Wohnortgemeinde) melden und 
sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Dies hat das 
baden-württembergische Gesundheitsministerium in der 
Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne erlassen, die die 
Einreisebestimmung von Personen aus dem Ausland regelt.

  Risikogebiete sind Staaten oder Regionen außerhalb der 
Bundesrepublik, für die ein erhöhtes Risiko einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung 
als Risikogebiet nimmt das Ministerium für Soziales und In-
tegration vor. Berücksichtigt werden dabei veröffentlichte 
Informationen des Robert Koch-Instituts. 

  die Liste der Risikogebiete wird laufend aktualisiert und 
auf der Webseite des Ministeriums für soziales und inte-
gration Baden-Württemberg veröffentlicht. Einreisende 
sollten sich daher vor einem Grenzübertritt informieren. Bei 
Einreise aus einem solchen Risikogebiet hat man sich grund-
sätzlich in häusliche Quarantäne zu begeben, sofern keine 
Ausnahmen greifen, die in § 2 CoronaVO EQ geregelt sind.

iii. Betretungsverbote

  Die Corona-Verordnung der Landesregierung sieht allge-
meine Betretungsverbote für Jedermann in bestimmten 
einrichtungen vor. Bitte informieren Sie sich hierüber und 
über mögliche Ausnahmen selbst. Informationen erhalten Sie 
im Internet oder wenn möglich telefonisch bei der betroffe-
nen Einrichtung. Weitere personenbezogene Betretungs-
verbote gelten für Personen, die Kontakt zu einer infizierten 
Person hatten oder die Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhte Temperatur zeigen sowie Personen die unter 
häuslicher Quarantäne stehen!

iV. Betriebe und weitere private einrichtungen

  Es gelten die einschlägigen Vorschriften der Corona-VO 
und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Spezial-
verordnungen. Wenn Sie trotz gründlicher Eigenrecherche 
begründete Zweifel haben, ob Ihr Betrieb geöffnet bleiben 
darf oder schließen muss, oder wenn Sie Fragen zu den Ihren 
Betrieb betreffenden Regelungen haben, wenden Sie sich 
gerne an die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Gärtrin-
gen, Frau Riesch, Tel. 07034 923-119 oder Herr Thüroff, 
Tel. 07034 923-114.

V. ordnungswidrigkeiten

  Verstöße gegen die Corona-Verordnung und die auf-
grund der Corona-Verordnung erlassenen Verordnungen 
und Vorschriften sind ordnungswidrigkeiten und können 
mit einem erheblichen Bußgeld geahndet werden. Dies 
gilt insbesondere für Verstöße gegen die Maskenpflicht, 
Versammlungsbeschränkungen, Abstandsregeln und Hy-
gienevorschriften! Bitte informieren Sie sich hierzu immer 
aktuell selbst. Den Bußgeldkatalog finden Sie online auf den 
Internetseiten der Landesregierung.

impressum Gemeinde Gärtringen
Mitteilungsblatt
Herausgeber des Mitteilungsblattes ist die Gemeinde Gärtringen.
Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, Merklinger Straße 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaum-medien.de 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Gärtringen und alle sonstigen Verlautbarun-
gen ist Bürgermeister Thomas Riesch, Rohrweg 2, 71116 Gärtrin-
gen.Verantwortlich für “Was sonst noch interessiert“ und Anzeigen-
teil: Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt 
Das Mitteilungblatt erscheint i. d. R. wöchentlich am Donnerstag 
(an Feiertagen am vorhergehenden Werktag), mindestens 46 Aus-
gaben pro Jahr. 
Redaktions- und Anzeigenschluss: montags, 10.00 Uhr. Anzeigen-
annahme: wds@nussbaum-medien.de. Einzelversand nur gegen 
Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnement-
gebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
6924-0, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

•	Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
 07031/663-2420
Jugend • Ehe • Lebensfragen, Tübinger Straße 48, 71083 Herren-
berg. Offene Sprechstunde während der Schulzeit für Jugendli-
che und Eltern, mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
•	 iBB-stelle für den Landkreis Böblingen
07031/663 -2929 (Anrufbeantworter), e-Mail: ibbstelle@lrabb.de
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige, Sprechstunde: Jeden 1. Frei-
tag im Monat von 10-12 Uhr (möglichst mit vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, Neuköll-
ner Str. 5 (Leo-Center), 71229 Leonberg; Tel. Sprechzeiten: Mo. 
und Do. von 10-12 Uhr, Mi. von 16-18 Uhr.
•	Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 07031/663-3000
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“
Mo. bis Fr. von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags übernehmen 
muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst
•	Palliative Care team Landkreis Böblingen 07152/3304-424
In der Au 10, Leonberg, Ambulante ärztliche und pflegerische 
Versorgung, Mo.bis Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
•	Arbeitskreis Leben (AKL) Böblingen e.V. 07031/3049259
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr - Trauer-
gruppe für Hinterbliebene nach Suizid - Präventionsveranstal-
tungen in Schulen
www.ak-leben.de, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

tierärztlicher Bereitschaftsdienst
15./16.08.2020
Tierarztpraxis Katz, Johannesstraße 11, Herrenberg, 
Tel. 07032-21011

Apothekenbereitschaftsdienst
13. August um 8.30 Uhr bis 14. August um 8.30 Uhr 
Carmel-Apotheke, Nufringen, Hauptstraße 27/1, Tel. 07032 83957

14. August um 8.30 Uhr bis 15. August um 8.30 Uhr
Apotheke am Bahnhof, Herrenberg, Bahnhofstr. 17, Tel. 07032 6077

15. August um 8.30 Uhr bis 16. August um 8.30 Uhr 
Markt-Apotheke, Gärtringen, Bismarckstraße 39, Tel. 07034 22013

16. August um 8.30 Uhr bis 17. August um 8.30 Uhr
Apotheke am Bahnhof, Herrenberg, Bahnhofstr. 17, Tel. 07032 6077

17. August um 8.30 Uhr bis 18. August um 8.30 Uhr
Gäu-Apotheke, Nebringen, Sindlinger Straße 25, Tel. 07032 72878

18. August um 8.30 Uhr bis 19. August um 8.30 Uhr
Römer-Apotheke, Kuppingen, Hemmlingstraße 20, Tel. 07032 31903

19. August um 8.30 Uhr bis 20. August um 8.30 Uhr
Apotheke Aidlingen, Badstraße 2, Tel. 07034 5355

20. August um 8.30 Uhr bis 21. August um 8.30 Uhr
Schwarzwald-Apotheke, Herrenberg, Nagolder Straße 27, 
Tel. 07032 26111
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Vi. diese kommunalen einrichtungen sind für sie geöffnet

  Die öffentlichen spielplätze dürfen wieder benutzt werden. 
Die Bolzplätze und die Grillstellen sind ebenfalls wieder 
geöffnet. Der trainingsbetrieb durch die Vereine ist auf 
den öffentlichen Sportplätzen unter Auflagen gemäß der 
Corona-Verordnung Sportstätten eingeschränkt wieder zu-
lässig. Die Vereine wurden durch die Gemeindeverwaltung 
direkt informiert. Die Abstandsvorschriften (mindestens 
1,5 Meter) gelten auch auf den Spielplätzen, Bolzplätzen 
und an den Grillstellen! Bitte beachten Sie unbedingt auch 
alle Vorgaben für die Benutzung unserer einrichtungen, 
die per Aushang an den jeweiligen einrichtungen bekannt 
gegeben werden!

  Die Gemeindeverwaltung Gärtringen arbeitet. Die Be-
triebsstätten Rathaus Rohrweg 2 (Bürgermeister, Bür-
geramt, Standesamt, Rentenversicherung und Soziales, 
Referat Kinder, Jugend, Familie und Senioren, Projekt-
management, Wirtschaftsförderung, Personalwesen und 
Hauptamt), „Alte Apotheke“, Wilhelmstraße 2 (Ordnungs-
amt), und Hauptstraße 16-18 (Kämmereiamt, Bauamt und 
Sachgebiet Bildung und Betreuung) in Gärtringen sowie das 
Rathaus Rohrau (Ortschaftsverwaltung / Bürgeramt) sind 
für den Kundenverkehr geöffnet. 

  die Bücherei ist zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. 
Zutritt haben Erwachsene und Erwachsene mit Kindern. 
Kinder ab 10 Jahren ist der Besuch ohne Begleitung eines 
Erwachsenen möglich. Nach wie vor gelten Abstands- Des-
infektions- und weitere Vorsichtsmaßnahmen.

  Hinweis: in den Rathäusern und in der Bücherei besteht eine 
Mund-Nasen-Masken-Pflicht. Bitte beachten Sie auch die ge-
kennzeichneten Wartebereiche vor und in den Gebäuden.

  die öffentlichen sportanlagen, sporthallen und sport-
stätten sowie die weiteren gemeindeeigenen Räume in 
Gärtringen und Rohrau sind für zulässige Vereinsnutzun-
gen seit dem 16.06.2020 geöffnet. Bereits länger ist der  
Übungsbetrieb durch die Vereine unter freiem Himmel 
zulässig. Die derzeit zulässigen Nutzungen wie z.B. Mu-
sikunterricht und Sporttraining sind in der aktuellen Co-
rona-Verordnung und in Spezialverordnungen des Landes 
geregelt. Die Vereine sind entsprechend direkt informiert 
worden und gebeten worden, einen Verantwortlichen zu 
benennen und die notwendigen Hygienekonzepte zu erar-
beiten und vorzulegen.

  Bei allen gemeindeeigenen Hallen und Räumen gilt für die 
Belegung folgendes Prinzip: Vorrang haben die Nutzung 
durch die Gemeinde (z.B. Gemeinderatssitzungen in der 
Ludwig-Uhland-Halle, Besprechungen und Trauungen in 
der Villa mangels Besprechungs- und Trauzimmern in den 
Rathäusern) und die schulen vor den Vereinen die vor der 
Volkshochschule und privaten Nutzungen Vorrang haben.

Vii.  Öffnung von schulen, Kindergärten und weiterer kommu-
naler einrichtungen in Gärtringen und Rohrau 

  Die schulen und die kommunalen Kindertagesstätten sind 
gemäß den Vorgaben des Landes zum Infektionsschutz wie-
der geöffnet.

  Für die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen an den 
allgemein bildenden und beruflichen Schulen in Baden-
Württemberg wird ein rollierendes System aus Fernlernen 
und Präsenzunterricht angeboten.

  Bitte beachten Sie zu allen Schulfragen die aktuellen Hin-
weise des Kultusministeriums Baden-Württemberg unter 
www.km-bw.de und die Hinweise der schule ihre Kindes, 
die diese auf der Homepage der jeweiligen Schule veröf-
fentlichen!

Viii.  Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an schulen, 
Krippen und Kindergärten

  seit dem 29.06.2020 sind die Kindergärten, Krippen und 
die schulkindbetreuung vom eingeschränkten Regelbe-
trieb in einen sogenannten „Regelbetrieb unter Pande-

miebedingungen“ überführt worden. Das Sachgebiet Bil-
dung und Betreuung hat hierzu die Eltern schriftlich und auf 
der Homepage der Gemeinde Gärtringen sowie über die 
Einrichtungen direkt informiert.

  Damit wird, soweit möglich, ein annährend regulärer Betrieb 
ermöglicht, unter gewissen Einschränkungen, die auch, je 
nach personeller Situation und je nach Betreuungszeit im De-
tail von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein kön-
nen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir versuchen, mög-
lichst viele Belange abzudecken. trotzdem können noch 
einzelne einschränkungen zum Regelbetrieb vorhanden 
sein. dies gilt insbesondere in einrichtungen, in denen Per-
sonalausfälle, z.B. wegen Krankheit, vorhanden sind.

  Ausgeschlossen von der Kinderbetreuung in Kinderkrip-
pen, Kindergärten und den schulen sind Schülerinnen, 
Schüler sowie Kindergarten- und Krippenkinder, die in Kon-
takt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 
Tage vergangen sind, sie Symptome eines Atemwegsin-
fekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

  Weitere informationen erhalten die betroffenen eltern 
über das sachgebiet Bildung und Betreuung und die 
schulkindbetreuung der Gemeinde Gärtringen. 

iX. Bitte halten sie sich auf dem Laufenden!
  Die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützen-

de Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 
(Corona-Verordnung – Corona Verordnung) gilt unmittelbar 
und ist von jedermann zu befolgen. Die hier abgedruckten Re-
gelungen stellen den stand vom 10.08.2020 dar.

  Bitte informieren sie sich über die Medien (Radio, Fernse-
hen, tageszeitungen) und im internet auf den Seiten des 
Landes unter www.baden-wuerttemberg.de, des Landkrei-
ses Böblingen unter www.lrabb.de und der Gemeinde Gär-
tringen unter www.gaertringen.de regelmäßig selbst über 
die aktuellen Vorschriften.

Quarantäne nach einreise aus Risiko-Gebieten
Immer wieder kommt es bei der Einreise nach Baden-Württemberg 
zu Unklarheiten, wer sich in häusliche Quarantäne begeben muss.
Seit letzter Woche gilt: Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, 
muss sich auf eine Corona-Infektion testen lassen.
Die Kosten werden übernommen, vorausgesetzt, der Test wird 
innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland vor-
genommen. Auch ein „Wiederholungstest“ wird übernommen.
Reiserückkehrer sollten die Möglichkeiten an Flughäfen, Fernbus-
stationen, Bahnhöfen oder Rastplätzen in Grenznähe nutzen. Auch 
der Hausarzt kann einen ggf. an die Corona-Ambulanz verweisen.
Bis zum Vorliegen des Testergebnisses (ca. 24 bis 48 Stunden), 
müssen sich Rückkehrende aus Risikogebieten in häusliche Qua-
rantäne begeben und sich bei uns im Ordnungsamt melden.
Eine Meldung - am besten per E-Mail - beim Ordnungsamt hat 
unverzüglich zu erfolgen:
covid@gaertringen.de
Bitte melden Sie uns  
• das Datum des Aufenthalts in einem Risikogebiet
• das Einreisedatum nach Baden-Württemberg
• Ihren Namen, Vornamen, Anschrift sowie telefonische Erreich-

barkeit.
Bitte teilen Sie uns dann das Ergebnis des Testes mit. Bei einem ne-
gativen Ergebnis brauchen Sie nicht mehr in Quarantäne zu bleiben. 
Positive Ergebnisse werden generell immer auch an das Ge-
sundheitsamt übermittelt.
Reiserückkehrer aus Risikogebieten erhalten keine gesonderte 
Anordnung zur Absonderung in die Quarantäne.
Rückkehrende aus Nicht-Risikogebieten können sich freiwillig 
testen lassen. Auch hier werden die Kosten übernommen, wenn 
der Test innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise erfolgt.
Quarantäne- und Meldepflicht beim Bürgermeisteramt entfallen.
In allen Fällen gilt jedoch: Ein negatives Testergebnis ist immer 
nur eine Momentaufnahme.
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Wer bei sich selbst unklare Symptome feststellt, muss unverzüglich 
Kontakt mit einem Arzt zur Abklärung der Symptome aufnehmen.
Die Corona-Hotline des Landkreises ist von Montag bis Freitag, 
jeweils von 8 bis 12 Uhr, unter der Rufnummer 07031 663-3500 
erreichbar.
Die jeweils gültige Fassung der Corona-Verordnung Einreise-
Quarantäne finden Sie auf der Homepage des Sozialministeri-
ums unter: https://kurzelinks.de/b6y0
Die weltweite Liste der internationalen Risikogebiete finden Sie 
auf der Homepage des RKI unter:
https://kurzelinks.de/vu37

Kämmereiamt Gärtringen

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlungen 
zum 15. August 2020 fällig
Am 15. August 2020 wird die 3. Rate der Grundsteuer- sowie 
der Gewerbesteuervorauszahlung fällig.
Der Grundsteuerbetrag ergibt sich aus dem letzten Bescheid 
bzw. Ihrem zuletzt erhaltenen Änderungsbescheid. Bitte be-
achten Sie, dass Sie so lange keinen weiteren Grundsteuer-
bescheid erhalten, bis eine Änderung eintritt, z.B. im Steu-
erbetrag oder bei Eigentumswechsel. Bewahren Sie Ihren 
Grundsteuer-Dauerbescheid deshalb sorgfältig auf.
Hinweis zur Grundsteuerpflicht bei eigentumswechsel:
Bei Grundstücksveräußerungen bleibt der bisherige Eigentü-
mer so lange zur Zahlung der Grundsteuer an die Gemeinde 
verpflichtet, bis der Steuermessbescheid des Finanzamtes 
vorliegt. Das Finanzamt schreibt den Grundsteuermessbe-
scheid bei Eigentümerwechsel jeweils einheitlich auf den 
nächsten 1. Januar zu. Erfolgt die Besitzübergabe z.B. am 
01.02.2020, so wird der Eigentümerwechsel beim Finanzamt 
zum 01.01.2021 zugeschrieben. so lange besteht die Zah-
lungspflicht des bisherigen eigentümers als Grundsteuer-
pflichtiger weiter.

Anderslautende Vereinbarungen im Kaufvertrag sind nur für 
die Verrechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen 
und dem neuen Eigentümer von Bedeutung. Sie berühren 
aber die Steuerschuld und Zahlungspflicht gegenüber der 
Gemeinde aufgrund der rechtlichen Voraussetzungen nicht.

Vierteljährliche Fälligkeit:
Die Grundsteuer wird - soweit keine anderweitige Regelung 
vereinbart wurde - jeweils zu einem Viertel am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. fällig. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
erfolgt zu diesen Terminen je ein Hinweis auf die Fälligkeit.

Jahreszahler:
Für Grundstückseigentümer, die ihre Grundsteuer als Jah-
reszahler in einem Gesamtbetrag entrichten, ist der fällige 
Zahlungstermin der 1. Juli 2020.

Kleinbetragsregelung:
-  Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 15,00 €, so ist 
die Grundsteuer erst am 15.8. fällig.

-  Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 30,00 €, so ist 
die Grundsteuer je zur Hälfte des Jahresbetrags am 15.02.
und 15.08. fällig.

Als Barzahler müssen Sie die im Bescheid genannten Zah-
lungstermine beachten, da Ihnen sonst Mahngebühren und 
Säumniszuschläge berechnet werden müssen.

Den Abbuchern wird die entsprechende Rate im Abbu-
chungsverfahren jeweils zum Fälligkeitstag vom angegebe-
nen Konto abgebucht. Falls Sie sich künftig am Bankeinzug 
beteiligen möchten, schicken Sie einfach ein SEPA-Last-
schriftmandat mit rechtsverbindlicher Unterschrift an das 
Steueramt.

Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
Frau Magrini unter Tel. 07034/923-123 oder per 
E-Mail: magrini@gaertringen.de gerne zur Verfügung.

Reh durch Hunde gerissen

 
 Foto: Gemeinde 
Am 01.08.2020 wurde am Gärtringer Waldrand ein von Hun-
den gerissenes Reh, das qualvoll verendet ist, gefunden!!

Wir appellieren daher an alle Hundebesitzer: Nehmen sie ih-
ren Hund an die Leine und bleiben sie auf den Wegen! 

Wenn sie bei ihren spaziergängen Beobachtungen gemacht 
haben oder machen, bitten wir um sachdienliche Hinweise an 
den Polizeiposten Gärtringen unter telefon: 07034/25390

die Jagdpächter Gärtringen süd

Standesamtliche Nachrichten
eheschließungen:

Am 01.07.2020 Frau Elke Brendel geb. Kühnel, Böblingen und 
Herr Armin Jakob Dietrich, Böblingen

Am 04.07.2020 Frau Nihan Haslama, Ehnigen unter Achalm und 
Herr Ekrem Karakurt, Gärtringen

Am 04.07.2020 Frau Carmen Meola geb. Hertfelder, Gärtringen 
und Herr Stefan Rapp, Gärtringen

Am 10.07.2020 Frau Nicole Plasa, Gärtringen und Herr Robin 
Schuh, Gärtringen

Verschenkbörse
 

Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 
sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

Die  Verschenkbörse  erreichen  Sie  unter  07034  /  923111    Frau 
Schimpf  (Montags)  oder  per  EMail  unter  mb@gaertringen.de.  Alle 
Artikel,  die  bis  spätestens Montag  10:00  Uhr mitgeteilt  werden,  er
scheinen  im  nächsten Mitteilungsblatt.  Gerne  können  Sie  auch  auf 
dem Anrufbeantworter  Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter
lassen.  Erreicht  uns  keine  anders  lautende  Mitteilung  wird  der  zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver
öffentlicht, danach wird er automatisch  
gestrichen.  Tiere  können  in  der  Verschenkbörse  nicht  angeboten 
werden.  

   86  Panflöte  9423328 

   88  Vier Polster für Gartenstühle mit Hochlehne  21428 

   89  Funktionsfähige Miele Waschmaschine, 5 kg Fassungsvermögen  0171 
4954197 

Fundsachen Gärtringen

Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 Fiat-Autoschlüssel an blauem Plastik-Anhänger
1 einzelner Schlüssel
2 Schlüssel
1 Knirps Regenschirm
2 Schlüssel mit 2 Audi-Anhänger
1 rotes Herrenrad
4 Schlüssel am Ring
Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtrin-
gen, Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, E-Mail fundbuero@gaer-
tringen.de geltend gemacht werden.
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BiLdUNG UNd sCHULeN

Volkshochschule

Volkshochschule Gärtringen - Außenstelle der vhs Herrenberg
Leitung: Meike Reese
vhs-Geschäftsstelle, NeU: Wilhelmstr. 2 (Nebeneingang links), 
Gärtringen;
NeU: tel. 07034.923-150, Fax 07032.270327
E-Mail: gaertringen@vhs.herrenberg.de
Öffnungszeiten ab 31.08.20: montags 15-18 Uhr, dienstags von 
10-13:30 Uhr.

die vhs ist vom 10. bis 28.08.20 im Urlaub. Mails werden nach 
der Rückkehr beantwortet. Bei Fragen in diesem Zeitraum 
wenden Sie sich bitte an die vhs Zentrale in Herrenberg unter 
07032-27030 oder anmeldung@vhs.herrenberg.de. eröffnung 
der neuen vhs-Geschäftsstelle in der Alten Apotheke ist am 
Montag 31.08.20 ab 15 Uhr. Bitte beachten Sie auch die neue 
Rufnummer.

Zum Ende des Semesters wurde unsere Kursleiterin Frau Anne 
dürr für ihre engagierte, langjährige Mitarbeit bei der Volks-
hochschule geehrt. Über 30 Jahre bringt sich Frau Dürr mit gro-
ßem Engagement, Organisation, Können, Freude und Power in 
ihren Gymnastikkursen ein! Viele ihrer Teilnehmer sind bereits 
von Anfang an dabei oder besuchen ihre Kurse seit Jahrzehn-
ten. Ein Grund mehr, Danke für ihre zuverlässige Mitarbeit zu 
sagen. Wir freuen uns, dass Frau Dürr weiterhin zahlreiche Kurse 
anbietet und sogar noch Zusatzangebote schafft, um die kleine-
ren Gruppengrößen im Herbst auszugleichen. Jede/r soll einen 
Platz bekommen! Rückgemeldete Plätze sind bereits reserviert. 
Wenige offene Plätze gibt es derzeit nur noch mittwochnachmit-
tags in Kursen in der LU-Halle.

das neue Herbst/Winter-Programm ist seit 4. August online 
und buchbar unter www.vhs.herrenberg.de! Als e-Paper zum 
Durchblättern finden Sie es unter: https://www.vhs-pages.de/
herrenberg/20-2/. das Gärtringer Programm können sie per 
pdf unter www.gaertringen.de -> Bildung und Betreuung -> 
vhs -> downloadbereich herunterladen. Die Programmhefte 
werden in der 1. Septemberwoche ausgelegt sowie per Mittei-
lungsblatt am 10.09.20 verteilt.

Stammteilnehmer melden sich bitte per Mail zurück, sofern noch 
nicht erfolgt (oder telefonisch ab 01.09.). Durchlaufende Kurse 
sind meist vorreserviert. Mit der Durchführung von geeigneten 
Hygienemaßnahmen können nun weitere Räume wieder ge-
nutzt werden, sodass das Programm weitgehend wie geplant 
starten kann! Bitte beachten sie aktuelle Raumänderungen im 
vhs-Online-Portal und im Mitteilungsblatt (Stand Programmheft 
ist z.T. obsolet). Angemeldete Teilnehmer werden rechtzeitig 
darüber informiert.

Zur info: Laufende Kurse wurden nur anteilig abgerechnet 
und abgebucht.

vhs 1. semester 2020 - Zusatz-Angebot:

GÄ 22 Hui Chun Gong im Freien, G. Zierhut: Morgen, Freitag 
14.08.20, 18 - 19:30 Uhr, 9 €, Tennisclub Gärtringen. Treffpunkt 
Eingang TC. Bitte vorab online anmelden bis heute! Abendkasse 
aktuell nicht möglich. Bitte mit Mund-Nasenbedeckung kom-
men und gehen.

vhs 2. semester 2020 - Highlights: Für weitere Kurse schauen 
Sie bitte in das Onlineprogramm bzw. laden sich die pdf-Pro-
grammdatei herunter.

NeU: GÄ 03 Urlaubsausklang - mediterrane Fischküche, Mi-
chael Enz, Fr 11.09.20, 18-22:30 Uhr, 21 € (+ ca. 25 € Material), 
LUS Schulküche. Mit Paella, Kalamari und Polipetti den evtl. ent-
fallenen Urlaub kulinarisch nachholen, mit Mund-Nasenbede-
ckung. Gerne 2er-Gruppen je Küchenzeile.

NeU: GÄ 02.00 Nähkreis mit eigener Nähmaschine, Stefanie 
Lange, Do 19:30-22 Uhr, ab 01.10.20,  8 Termine, 90 €, TH-Re-
alschule HTW-Raum. Lust auf eigene oder gemeinsame Näh-
projekte in gemütlicher Runde? Mit Anleitung für näherfahrene 
Hobbyschneider*innen.

NeU: Zusatzkurs! GÄ 18 Watercolor sketching, Marion Röthig, 
Di 19-20:30 Uhr, ab 29.09.20, 6 Termine, 48 €, JH-Schule Rohrau. 
Mit Anleitung erschaffen wir farbenfrohe Bilder. Mit einfachen 
Tricks und ohne Vorkenntnisse malen und zeichnen wir Bilder mit 
Wasser- oder Aquarellfarben sowie Finelinern. Nötiges Material 
siehe Online-Ausschreibung.

NeU: GÄ 33.00 Französisch für Anfänger A2, Mo 18-19 Uhr 
und GÄ 33.01 für Anfänger A1, Do 18-19 Uhr, Duygu Kaus, ab 
15./19.10.20, je 10 Termine, 65 €, TH-Realschule VKL-Raum

GÄ 29.00 Yoga PLUs am samstag, M. Honold, 12.09.20, 10-
12:30 Uhr, TSV-Raum/TH-Halle. Intensiv-Workshop mit Yoga 
Nidra für einen beweglichen Körper und wachen Geist. Mit Tie-
fenentspannung und Achtsamkeitsübungen. 
Anmeldung: M. Honold, Tel. 07452-7506147, 0176-62977277.

GÄ 46.00 Klass. Ballett für Kinder - Anfänger*innen ab 5 Jah-
ren, Juliana Plevan, Do 15:45-16:35 Uhr, ab 24.09.20, 10 Termi-
ne, 60 €, LU-Halle. Gerne werden neue Kinder aufgenommen. 1. 
Mal zuschauen, 2. Mal schnuppern! Bitte nur mit Voranmeldung.
Wir bitten stets um strikte einhaltung der AHA-Regel: Abstand, 
Hygiene, Alltagsmasken. Kommen Sie bitte mit Mund-Nasen-
Schutz. Über die genauen Hygienevorschriften informieren Sie die 
Dozenten zu Kursbeginn. Es gelten die üblichen Verhaltensregeln 
unter Pandemiebedingungen. Bitte kommen Sie bereits umgezo-
gen zu Gesundheitskursen und bringen eine eigene Matte mit.

Anmeldung: Das Kursprogramm ist bis zum Kursbeginn online 
buchbar unter www.vhs.herrenberg.de (Rubrik Außenstelle - 
Gärtringen). Danach bitte per Mail oder - bei Erstanmeldung 
schriftlich - anmelden. Anmeldeformular und Programm können 
unter www.gaertringen.de (Bildung und Betreuung - VHS) als 
pdf heruntergeladen werden. Dort finden Sie weitere Infos so-
wie die genutzten Räumlichkeiten.

Wir freuen uns, sie bald wieder in unseren Kursen begrüßen 
zu dürfen. Bis dahin wünschen wir ihnen alles Gute und einen 
schönen sommer!

KiNdeRtAGeseiNRiCHtUNGeN

Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen

"tAKKi"-Beratungstermine des Vereins tages- und Pflege-
eltern e.V. im Landkreis Böblingen
• Wo: Gärtringen, Kinderkrippe, 2. Stock, Kirchstraße 31
• Wann: Am 21. September und 23. November - jeweils von 9 bis 

12 Uhr (Telefon 238035)

ACHtUNG: die angegebenen termine finden nur dann 
statt, wenn zuvor eine telefonische Anmeldung bis jeweils 
freitags vor der angekündigten sprechstunde vorliegt (tel. 
07031 213710).

Für: Alle, die ,,TAKKI‘‘ (Tagespflege von Kleinkindern [U3]) näher 
kennen lernen möchten.
eltern, die sich für eine Betreuung ihres unter dreijährigen Kin-
des durch eine/n Tagesmutter/-vater interessieren.
Personen, die sich über die Tätigkeiten als Tagesmutter/-vater 
beraten lassen möchten.
Sie erhalten u. a. Informationen zu den Grundqualifizierungskur-
sen und den weiteren Voraussetzungen der Kindertagespflege.
Die Beratung erfolgt kostenfrei und unverbindlich.
Zuständige Ansprechpartnerin ist Frau Raisch vom Tages- und 
Pflegeeltern e.V., Kreis Böblingen (www.tupf.de)
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REFERAT KINDER,
JUGEND & FAMILIE

Jugendreferat

Gärtringer sommerferienprogramm 2020 für Kinder und 
Jugendliche
Das Gärtringer Sommerferienprogramm ist auf der Homepage 
der Gemeinde Gärtringen unter www.gaertringen.de/startsei-
te veröffentlicht. Als Flyer ist das Programm mit Anmeldung in 
der Gemeindeverwaltung Gärtringen, Rohrweg 2 und im Rat-
haus Rohrau, Nufringer Straße 1 zum Mitnehmen ausgelegt. 
Auskünfte: Referat Kinder/Jugend/Familie, Jürgen Kunst, Tel. 
07034/923113, E-Mail: kunst@gaertringen.de.

Folgende Angebote finden in der Zeit vom 13.8. bis 11.9.2020 
statt:

Wikingerschach, 13.8.2020 von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Referat 
Kinder/Jugend/Familie. Damit vertrieben sich schon die alten 
Wikinger die Zeit. Kubb ist ein spannendes Geschicklichkeits-
spiel mit strategischen Elementen. Es treten zwei Mannschaften 
gegeneinander an. Die Spieler versuchen, jeweils die Holzklötze 
der Gegenpartei mit Wurfhölzern umzuwerfen. Der König, der 
in der Mitte steht, muss zuletzt getroffen werden. Ab 10 Jahre.

serviettentechnik-serviettendruck auf Gläser, 15.8.2020 von 
14 Uhr bis 15.30 Uhr. Harmonika-Spielring Rohrau. Ab Klasse 2.

theaterkurs für Kinder/Jugendliche, 17.8. bis 20.8.2020 von 
10 Uhr bis 13 Uhr. Galli Theater Backnang. Die phantastische 
Welt des Theaters - Verwandeln, Verkleiden, Märchenspielen! 
Gemeinsam entdecken wir die phantastische Welt des Theaters 
und entwickeln ein einmaliges Theaterstück. Jeder kann sein Ta-
lent einbringen und findet die zu ihm passende Rolle. Als Grund-
lage dient eines unserer Märchentheaterstücke, zu denen es 
eigens getextete und komponierte Musiken gibt. Diese bauen 
wir dann geschickt ein. So lernt Ihr durch Schauspiel und Bewe-
gung eine große Begeisterung zu entfachen, und wie nebenbei 
bekommt ihr die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt. Lau-
tes und deutliches Sprechen sowie Teamwork, Rollenspiele und 
Ausdrucksfähigkeit, all das wird in lockerer, spielerischer Atmo-
sphäre geübt. Ihr lernt, Euch als Freunde zu begreifen und Eu-
rem inneren Künstler Raum zu gewähren. Natürlich werden wir 
die Hygieneregeln in unseren Schaffensprozess berücksichtigen 
und integrieren. Ab 8 bis 13 Jahren.

Besuch bei der Feuerwehr, 21.8.2020 von 14 Uhr bis 17 Uhr. 
Freiwillige Feuerwehr Gärtringen. Mit Spiel und Spaß die Feuer-
wehr erleben. Ab 10 bis 14 Jahre.

Graffiti-Workshop, 22.8.2020 von 13 Uhr bis 18 Uhr. Maximilian 
Frank Streetart-Künstler Sindelfingen, Referat Kinder/Jugend/
Familie. Ist Graffiti Jugendkultur, kreative Wandkunst oder nur 
Farbschmierereien? Wir begeben uns mit Maximilian Frank in 
die Welt der Sprayer und Streetart-Künstler. Was ist beim Spray-
en zu beachten? Was bedeuten Bubbles und Tags? Wir erstellen 
Schriftzüge, Zeichen und sprühen Graffiti. Ab 12 Jahre.

Radtour zum Pumptrack deufringen, 25.8.2020 von 10 Uhr bis 
13 Uhr. Referat Kinder/Jugend/Familie. Wir fahren heute mit 
dem Fahrrad zum Sportgelände Deufringen. Dort befahren wir 
die Dirtbahn und machen einen Abstecher zum Niederseilpar-
cours. Ab 12 Jahre.

Wir drehen einen Krimi, 26.8. bis 27.8.2020 von 9 Uhr bis 13 
Uhr. Andreas Harr, Weil im Schönbuch. Ihr wolltet schon immer 
mal wie eure Lieblings-Krimi-Helden vor der Kamera stehen und 
Schauspieler in einem Filmteam sein? Wer möchte Gangster 
sein, wer sieht sich eher in der Detektivbande? Auch Reporter, 
Polizisten oder Zeugen werden voraussichtlich in unserem ganz 
speziellen Corona-Krimi auftreten. Hier geht es nicht nur span-
nend, sondern auch richtig lustig zu. Die Teilnehmer erhalten 
wenige Tage später den Download-Link mit dem professionell 
geschnittenen und bearbeiteten Film. Ab 10 bis 14 Jahre.

Rund ums Fahrrad - Fahrradtraining für Kinder, 1.9.2020 von 
9.30 Uhr bis 12 Uhr. Verkehrsprävention Polizeipräsidium Lud-
wigsburg. Es wird ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut und 
es werden die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr erklärt und 
natürlich auch auf dem Platz geübt. Was muss an meinem Rad 
alles dran sein und was ist beim Fahrradhelm zu beachten? Ab 
8 bis 12 Jahre.

Rund ums Fahrrad - Fahrradtraining für Kinder, 2.9.2020 von 
9.30 Uhr bis 12 Uhr.

Kinderferientage seefahrer, 7.9. bis 9.9.2020. 7.9. 10 Uhr bis 18 
Uhr. 8.9. 14 Uhr bis 21.30 Uhr. 9.9. 9 Uhr bis 16 Uhr. Württember-
gischer Christusbund. Auf geht`s Leinen los! Auch dieses Jahr gibt 
es wieder drei coole Tage. Lass Dich überraschen. Wir haben tolle 
Lieder, eine spannende Geschichte aus der Bibel und natürlich ganz 
viel Spaß und Action rund um das Thema Seefahrer. Bist Du dabei? 
Wir freuen uns auf dich! Schüler/innen Klasse 2 bis Klasse 6.

Besuch bei der Feuerwehr, 11.9.2020 von 14 Uhr bis 17 Uhr. 
Freiwillige Feuerwehr Gärtringen. Mit Spiel und Spaß die Feuer-
wehr erleben. Ab 10 bis 14 Jahre. 

BÜCHeRei

Bücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16/2, Tel. 26001
Öffnungszeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags 
von 16.00 bis 20.00 Uhr sowie dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr 
– bis auf Weiteres auch in den sommerferien
Unsere e-Mail-Adresse: buecherei@gaertringen.de
Unsere Homepage finden sie unter: 
www.buecherei-gaertringen.de

Zur info: Kinder bis 10 Jahre haben in Begleitung Erwachsener 
Zutritt.
Für Kinder ab 10 Jahren ist der Besuch der Bücherei ohne die 
Begleitung eines Erwachsenen möglich.
Nach wie wir vor gelten Abstandsbeschränkungen und Masken-
pflicht.
Liebe Kids, holt Euch Eure Teilnahmekarte für den Ferienspaß 
Lesen in der Bücherei oder im Rathaus!

Für ganz aktuelle informationen betreffs Öffnungs- und Ausleih-
modalitäten informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage. 

Urlaubslektüre – speziell für Frauen
Liebesquartett auf Usedom - von Lena Johannson
Penny hat der großen Liebe abgeschworen. Auch ihre beiden 
Freunde Pit und Heiner haben kein Interesse mehr an amourö-
sen Abenteuern. Pit, der Reetdächer repariert, war schon mal 
unglücklich verheiratet, und Heiner, der eine Fischräucherei in 
Heringsdorf betreibt, denkt ohnehin nur ans Geschäft. Doch alles 
wird anders, als aus Berlin die Journalistin Verena May auftaucht.

der Zauber von sommerset - von Pippa Watson
Im schönsten Teil Südenglands will Amber über den Sommer die 
zurückliegende schwere Zeit in London vergessen. Doch schon 
am ersten Morgen steht plötzlich der zerzaust wirkende Schrift-
steller Finian samt Koffern in der Tür des Cottages, das er eben-
falls gemietet hat. Auch ihn umgibt die Aura des frisch Verlas-
senen, und sie beschließen eine Wohngemeinschaft auf Probe. 
Als die scheue Hündin Faye ihrem fiesen Besitzer entkommt und 
bei ihnen Schutz sucht, müssen die zufälligen Gefährten zusam-
menhalten ...

strandkörbchen und Wellenfunkeln - von Petra Schier
Luisa hat sich einen Traum erfüllt: Sie hat ihre eigene Tierarzt-
praxis eröffnet! Voller Hingabe setzt sie sich für ihre flauschigen 
Patienten ein. Da steht eines Tages Lars vor der Tür - ihre erste 
große Liebe. Im Arm hält er einen schwer verletzten winselnden 
Golden-Retriever-Welpen. Luisa sieht sofort, wie dringend das 
Tier ihre Hilfe braucht. Wie gut, dass der Notfall sie von ihren 
Gefühlen für Lars ablenkt, die sofort wieder in ihr brodeln.
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Jeden tag ein bisschen Meer - von Katharina Jensen
Linda liebt ihren Verlobten Markus, ihre Heimat Rügen, das 
Meer und ihre kleine Pension „Nordwind". Eigentlich könnte 
alles perfekt sein und trotzdem spürt Linda, dass irgendetwas 
fehlt. Als der Schriftsteller Paul, der früher immer mit seiner Frau 
Paula zusammen in der Pension Urlaub machte, plötzlich alleine 
auftaucht, ist er völlig verändert. Seit dem Verlust seiner gelieb-
ten Frau ist Paul ein gezeichneter Mann. Lindas Helfersyndrom 
ist geweckt.

Körbchen mit Meerblick - von Petra Schier
Überrascht starrt Melanie auf den Brief von Nachlassverwalter 
Alex Messner. Sie hat den gesamten Besitz ihrer Tante geerbt. 
Aber nach Lichterhaven ziehen? Auf keinen Fall. Trotzdem muss 
sie es sich wenigstens einmal ansehen, das ist sie ihrer Tante 
schuldig - und der jungen Hündin Schoki, deren Frauchen sie ab 
jetzt sein soll. Einen Sommer will Melanie in Lichterhaven ver-
bringen. Und plötzlich beginnt sie sich dort richtig wohlzufühlen.

schäfchenwolkenhimmel - von Gabriella Engelmann
Wyk auf der Insel Föhr - die Möwen kreischen im Wind und die 
Luft schmeckt nach Salz. Als Minnie die Gangway des Wyker 
Fähranlegers hinunter geht, ist es, als würde sie eine verflosse-
ne Liebe wiedertreffen. So viele Erinnerungen an ihre alte Hei-
mat auf Föhr, bittersüß und auch ein wenig schmerzhaft. Denn 
die Ruhe auf Föhr ist bedroht, und Minnie hat den Auftrag, für 
eine Fernsehsendung über die Veränderungen auf der Insel zu 
recherchieren.

KiRCHLiCHe NACHRiCHteN

Evangelische Kirchengemeinde
Gärtringen

Anschrift der Kirchengemeinde:

Pfarramt West
Pfarrer siegbert Betz
Schlossweg 10, Tel. 23413
E-Mail: Siegbert.Betz@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Karin dambach
E-Mail: Pfarramt.Gaertringen-West@elkw.de
Montag bis Mittwoch, 10:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr

Pfarramt ost
Pfarrer Martin Flaig
Max-Eyth-Str. 32/1, Tel. 20061, Fax: 26905
E-Mail: Martin.Flaig@elkw.de
Vertretung: Pfarrerin Meike Huber-Bergmann
Tel.: 2895393
E-Mail: Meike.Huber-Bergmann@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Jasmina täuber
E-Mail: Pfarramt.Gaertringen-Ost@elkw.de
Mittwoch, 9:00 bis 11:00 Uhr
Jugendreferentin: sr. silke Pindl
Schlossweg 10, Tel. 23249 (Büro)
E-Mail: jugendreferent@cvjm-gaertringen.de
internetadresse: http://www.evki-gaertringen.de

Wort für die Woche:
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er 
zum erbe erwählt hat  (Psalm 33,12)

sonntag, 16. August – 10. sonntag nach trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst mit taufe auf dem Vorplatz der St. Veit-
Kirche (bei ungünstiger Witterung in der Kirche) – Predigt: Rö-
mer 11,25-32 (Pfarrer Betz)
Übertragung auf YouTube: „Evangelische Kirche Gärtringen“
oder zeitversetzt von unserer Webseite aus: 
www.evki-gaertringen.de
Kollekte für das Liebeswerk für Israel ZEDAKAH (s. u.)

dienstag, 18. August
19:00 Uhr Ökumenischer Abendspaziergang in Corona-Zeiten
Treffpunkt: Vorplatz der Kath. Kirche St. Michael

Freitag, 21. August
19:30 Uhr Bibelgesprächskreis (Pfarrer Betz) im Pfarrgarten (bei 
ungünstiger Witterung im Gemeindehaus)
Thema: Psalm 139

Hinweise:

taufen in der st. Veit-Kirche
Am Sonntag, 16. August wird im Gottesdienst um 10:00 Uhr 
durch Pfarrer Betz getauft: Lennard Köhler

tauftermine in der st. Veit-Kirche
06. September, 10:00 Uhr, 11:30 Uhr und 14:00 Uhr, Pfr. Flaig, 
Vorbereitungsabend Di., 04.08. um 20:00 Uhr (Termine bereits 
belegt!)
11. Oktober, 10:00 Uhr, Pfr. Betz, Vorbereitungsabend
 Di., 29.09. um 20:00 Uhr
08. November, 10:00 Uhr, Pfr. Flaig, Vorbereitungsabend 
Di., 20.10. um 20:00 Uhr
06. Dezember, 10:00 Uhr, Pfr. Flaig, Vorbereitungsabend 
Di., 24. 11. um 20:00 Uhr
Für alle Taufen führen wir gemeinsame Vorbereitungsabende 
durch, die in der Regel um 20:00 Uhr im Evang. Gemeindehaus, 
Schönbuchstraße 20 (Eingang Nordseite), stattfinden. Dazu sind 
auch die Paten herzlich willkommen!
Bitte achten Sie bei der Wahl des Tauftermins darauf, dass Sie 
auch am dazugehörenden Vorbereitungsabend teilnehmen kön-
nen!

taufanmeldung
Wenn Sie Ihr Kind zur Taufe anmelden wollen, wenden Sie sich 
bitte an das Pfarramt West, Tel. 23413.

Kasualvertretung
Pfarrer Flaig hat Urlaub bis einschließlich 29. August. Die Vertre-
tung in dringenden Fällen koordiniert vom 8. – 14. August Pfar-
rer Bleiholder, Tel. 07032/31407, ab dem 15. August übernimmt 
dies Pfarrer Betz, Tel. 23413.
Pfarrerin Huber-Bergmann hat Urlaub vom 17. August bis 
einschließlich 13. September. Die Vertretung in dringenden 
Fällen koordiniert vom 8. – 14. August Pfarrer Bleiholder, Tel. 
07032/31407, ab dem 15. August übernimmt dies Pfarrer Betz, 
Tel. 23413.

Bürozeiten der sekretariate
Das Sekretariat im Pfarramt West ist bis einschließlich 27. Au-
gust geschlossen. Sie erreichen Frau Dambach wieder ab Mon-
tag, 31. August.
Das Sekretariat im Pfarramt Ost ist bis einschließlich 9. Septem-
ber geschlossen. Sie erreichen Frau Täuber wieder ab Freitag, 
11. September.

opfer am sonntag, 16. August
Das Opfer am kommenden Sonntag wird für das Werk ZEDA-
KAH erbeten. Im Norden Israels unterhält ZEDAKAH zwei Häu-
ser, in welchen Holocaustüberlebende praktische Nächstenlie-
be durch Christen aus dem deutschsprachigen Raum erfahren. 
Im Gästehaus „Beth El“ in Shavei Zion bekommen Überleben-
de des Holocausts die Möglichkeit, einen kostenlosen Urlaub 
am Mittelmeer zu verbringen. Im Pflegeheim „Beth Elieser“ in 
Maalot werden pflegebedürftige Juden, die den Nationalsozia-
lismus überlebt haben, gepflegt und umsorgt.

Kirche geöffnet
Zur persönlichen Andacht und Stille
Freitag und Samstag: 17 – 19 Uhr
Sonn- und Feiertage: 14 – 17 Uhr
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Kirche zu besuchen, zur Ruhe 
zu kommen, einen Moment der Stille in der Kirche zu genießen 
und zu beten. Herzlich willkommen!

stationen in der Kirche
Als Anregung zum Nachdenken und für die eigene Stille sind in 


